
 
Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 13.01.2015 
 SR/BerVoSr/165/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser:   Frau Susanne Born  FB/Az: 10.01.04 
 
 
Bericht über die Durchführung der Beschlüsse aus der 
Sitzung vom 30.10.2014 
 
Zusammenfassung: Pflichtgemäßer Bericht über die aktuellen Sachstände  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.01.2015 
Bürgermeister Voß am 13.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
TOP 7  Mitfinanzierung der Straßensozialarbeit in Ratzeburg 
 
Die Stadtvertretung ist der Empfehlung gefolgt und hat im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen am 15.12.2014 die Haushaltsmittel in Höhe von 34.000,00 € zur 
Verfügung gestellt. 
Zum aktuellen Sachstand zur Straßensozialarbeit siehe Vorlage zu TOP 5.3. 
 
 
TOP 8  Kindertagesstätte Montessori Kinderhaus; hier: Einrichtung einer 
Krippengruppe 
 
Zu Ziffer 1   
 
Mit Schreiben vom 31.10.2014 wurden dem Kreis der Bedarf angezeigt sowie der 
Antragsteller entsprechend beschieden. 
 
Zu Ziffer 2 
 
Die Stadtvertretung ist der Empfehlung gefolgt und hat im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen am 15.12.2014 die Haushaltsmittel in Höhe von 27.300,00 € zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
Zu Ziffer 3 
 
Die Vereinbarung mit dem Träger soll in Kürze abgeschlossen werden. 
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TOP 9  Gewährung von Zuschüssen für das Haushaltsjahr 2015 
TOP 9.1 Zuschussanträge des RSV für das 14. Löwen-Cup Schwimmen und den 31. 
Internationalen Insel-Triathlon 
 
Der Antragsteller wurde mit Schreiben vom 24.11.2014 entsprechend beschieden. 
 
TOP 9.2 bis TOP 9.5 Zuschussanträge der Schuldnerberatung, der 
Frauenberatungsstelle, der Evangelischen Familienbildungsstätte und der Alkohol- 
und Drogenberatung 
 
Der Finanzausschuss ist den Vorschlägen des ASJS nicht gefolgt und hat der 
Stadtvertretung anstelle dessen empfohlen, insgesamt 10 Tsd. € zur Verteilung nach 
Maßgabe des ASJS zur Verfügung zu stellen. Die Stadtvertretung hat am 15.12.2014 
entsprechend beschlossen. 
Auf die Vorlage zu TOP 7 wird verwiesen. 
 
 
TOP 10 Ruderakademie Ratzeburg; hier: Baubedarfsnachweisung 2015  
 
Die Stadtvertretung ist der Empfehlung gefolgt und hat im Rahmen der 
Haushaltsplanberatungen am 15.12.2014 die Haushaltsmittel in Höhe von 174.400,00 € zur 
Verfügung gestellt. 
 
 
TOP 11 Haushaltsplan der Stadt Ratzeburg für das Haushaltsjahr 2015 
 
Mit Beschluss vom 15.12.2014 ist die Stadtvertretung mit Ausnahme der Veranschlagungen 
(siehe Durchführungsbericht zu den TOP 9.2 bis 9.5) der Empfehlung des gefolgt. 
 
TOP 11 Besetzung der Jury für die Sportlerehrung  
 
Es war nichts zu veranlassen; nunmehr muss aber eine neue Besetzung erfolgen. 
Auf die Vorlage zu TOP 10 wird verwiesen.   
 
 
Mitgezeichnet haben: 
Entfällt  
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 13.01.2015 
 SR/BerVoSr/166/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser:   Herr Eckhard Rickert  FB/Az: 5.10.67 u.a. 
 
 
Bericht der Verwaltung; Verschiedenes 
 
Zusammenfassung: Aus gegebener Veranlassung ist wie nachstehend zu berichten.  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.01.2015 
Bürgermeister Voß am 13.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
1.Jugendbeirat der Stadt Ratzeburg  
 
Der Jugendbeirat hat sich am 08.01.2015 konstituiert und stellt sich dem ASJS in seiner 
Sitzung am 05.02.2015 vor. 
Im Übrigen wird auf das beigefügte Protokoll der konstituierenden Sitzung vom 8.1.2015 
hingewiesen. 
 
2.Einrichtung von 10 Krippenplätzen im Montessori Kinderhaus  
 
Der Jugendhilfeausschuss des Kreises hat in seiner Sitzung am 06.11.2014 beschlossen, 
den Bedarf anzuerkennen und in den Bedarfsplan des Kreises aufzunehmen.  
 
3.Künftige Mitfinanzierung von Kindertagesstätten in Ratzeburg  
 
Am 20.11.2014 hat auf Wunsch von drei Kita-Einrichtungen der freien Wohlfahrtspflege beim 
Bürgermeister ein Gespräch stattgefunden. Aus Sicht der Träger wird aufgrund der 
Kostenentwicklung bei gleichzeitigem Rückgang der Zuweisungen in den vergangenen 
Jahren eine Anpassung der Finanzierungsvereinbarungen - möglichst mit Wirkung ab dem 
01.08.2015-  unabdingbar sein. 
Der Verwaltung wurden dazu Vorschläge unterbreitet, deren finanzielle Auswirkungen für die 
Stadt Ratzeburg umfänglich zu prüfen sind und etwas längere Zeit in Anspruch nehmen. 
Zielsetzung der Verwaltung ist, dem ASJS zu seiner Sitzung im März 2015 die Ergebnisse 
als Beratungsgrundlage vorzulegen. 
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4. Einrichtung einer Mädchengruppe/Jugendgruppe durch den Kinderschutzbund KV 
Herzogtum Lauenburg e.V. 
 
Bereits im September 2014 teilte der Kinderschutzbund seine Absicht mit, eine eigene 
Mädchengruppe ab 8 bis 10 Jahren – insbesondere für Schülerinnen der Pestalozzischule, 
aber auch offen für andere Kinder- zu bilden und beantragte dazu die Nutzung von 
Räumlichkeiten in der Pestalozzischule und in der Ernst-Barlach-Schule.   
Themen wie Umwelt, Streitkultur, Integration etc .sollen Inhalt der  Arbeit sein. 
 
Da es bereits entsprechende Angebote im „Gleis 21“ und im „Stellwerk gibt“, sollen nach 
Auffassung der Verwaltung Doppelstrukturen möglichst vermieden werden, ohne dabei 
natürlich zusätzliche Initiativen auszuschließen. Aufgrund dessen fand am 03.11.2014 auf 
Einladung der Stadt ein Abstimmungsgespräch statt, an dem der Bürgermeister, der 
Schulleiter der Pestalozzischule, ein Vertreter des Diakonischen Werkes sowie der 
Vorsitzende des Kinderschutzbundes teilnahmen. 
 
Es bestand abschließend Einvernehmen, die Thematik im ASJS beraten zu lassen und einen 
Workshop durchzuführen. Im Rahmen des Workshops sollte ausgelotet werden, welche 
Angebote in Ratzeburg noch nicht vorgehalten werden, die dann vom Kinderschutzbund 
abgedeckt werden könnten. 
Zur Vorbereitung eines Workshops wurden daraufhin von der Verwaltung intensive 
Gespräche sowohl zum Inhalt als auch zu einer möglichen Moderation der Veranstaltung mit 
dem Kreis und anderen Beteiligten geführt. 
 
Im Rahmen eines am 27.11.2014 mit der Verwaltung geführten Gespräches teilte der 
Vorsitzende des Kinderschutzbundes mit, der Kinderschutzbund werde in jedem Falle, und 
das sei sein Anspruch, eine eigene Mädchengruppe/Jugendgruppe einrichten und zwar 
unabhängig von dem eventuellen Ergebnis eines Workshops. 
Angesichts dieser Ausführungen hielt die Verwaltung einen Workshop für nicht mehr 
zielführend; er wurde nicht weiter verfolgt. 
 
   
 
 
Mitgezeichnet haben: 
Entfällt  
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 13.01.2015 
 SR/BerVoSr/164/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser:   Herr Eckhard Rickert  FB/Az: 230.44.10 
 
 
Bericht aus der Schulkonferenz der Lauenburgischen 
Gelehrtenschule am 08.12.2014 
 
Zusammenfassung: Berichterstattung gemäß Beschluss der Stadtvertretung  
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 13.01.2015 
Bürgermeister Voß am 13.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Am 16.09.2013 hat die Stadtvertretung beschlossen, aus ihrer Mitte Herrn Ratsherrn 
Hildebrand als Vertreter der Stadt Ratzeburg als Schulträger in den Schulkonferenzen der 
Lauenburgischen Gelehrtenschule zu bestimmen.  Für die Stellvertretung wurde Frau 
Ratsherrin Clasen bestimmt. 
Mit vorangegangenen Beschlüssen legte die Stadtvertretung fest, dass die Vertreter der 
Stadt Ratzeburg ausschließlich die Auffassung des Schulträgers zu vertreten und in den 
zuständigen Gremien zu berichten haben. 
Die letzte Schulkonferenz der Lauenburgischen Gelehrtenschule fand am 08.12.2014 statt. 
 
Die/der Vertreter(in) des Schulträgers wird gebeten, in der Sitzung mündlich berichten. 
  
 
 
Mitgezeichnet haben: 
Entfällt  
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Berichtsvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.01.2015 
 SR/BerVoSr/167/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser:     FB/Az: 51.40.04 
 
 
Sachstandsbericht zur Straßensozialarbeit 
 
Zusammenfassung: Aus aktuellem Anlass ist wie nachstehend zu berichten.   
  
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 20.01.2015 
Bürgermeister Voß am 21.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Wie dem ASJS aus der Berichterstattung zur Sitzung am 30.10.2014 bekannt ist, 
beabsichtigte der Kreis Herzogtum Lauenburg, sich an einer Ausschreibung im Rahmen des 
ESF/Bundes -Programmes „JUGEND STÄRKEN im Quartier“ zu beteiligen, um das 
bisherige Konzept des Kreises zur Straßensozialarbeit in bestimmten Umfang und befristet 
für den Zeitraum vom 01.01.2015 bis 31.12.2018 zu erweitern und fortzuentwickeln. 
In dem Projektzeitraum hätte auch die Stadt Ratzeburg an den zu erwartenden Fördermitteln 
partizipiert. 
 
Wegen der hohen Anforderungen sowie der Rahmenbedingungen des 
ESF/Bundesprogrammes  und damit verbundener finanzieller Risiken hat der Kreis nunmehr 
entschieden, auf eine Teilnahme zu verzichten. Somit entfallen in Aussicht gestellte 
Fördermittel. 
Andererseits hat die Stadtvertretung in Kenntnis des o.a. Programmes im Haushaltsjahr 
2015 Eigenmittel in Höhe von 34 Tsd. € zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus wurde 
seitens des Kreises noch nicht über die Anträge der Stadt Ratzeburg vom 17.04.2014 
(berichtet im ASJS am 08.05.2014) und der SPD- Kreistagsfraktion vom 19.06.2014 (im 
Vorwege berichtet im ASJS am 05.06.2014 ) entschieden. 
 
Aufgrund dessen hat der Bürgermeister nach Vorabinformation an die Fraktionsvorsitzenden 
mit Datum vom 08.01.2015 (siehe Anlage) einen erneuten, modifizierten Förderantrag an 
den Kreis gerichtet. 
 
Im Übrigen wird bei Bedarf mündlich vorgetragen.    
 
 
Mitgezeichnet haben: 
-Entfällt-  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.01.2015 
 SR/BeVoSr/204/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser: Frau Susanne Born  FB/Aktenzeichen: 5.08.13 u.a. 
 
 
Gewährung von Zuschüssen (Förderung der 
Wohlfahrtshilfe) für das Haushaltsjahr 2015 
 
Zielsetzung: Förderung wichtiger Einrichtungen 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
1. Der ASJS beschließt unter dem Vorbehalt der Genehmigung des Haushaltes 
2015 durch die Kommunalaufsichtsbehörde, Zuschüsse wie folgt zu gewähren:  
 
Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes   1.000,00 € 
Evangelische Familienbildungsstätte     1.000,00 € 
Verein Hilfe für Frauen in Not e.V., Frauenberatungsstelle 4.500,00 € 
 
2. Der ASJS beschließt, der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft keinen 
Zuschuss zu gewähren. 
 
3. Der ASJS beschließt die Beschlussfassung zur Bezuschussung der  
Alkohol- und Drogenberatung zurückzustellen.  
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 20.01.2015 
Bürgermeister Voß am 21.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Hinsichtlich der jetzt anstehenden Beratung  ist darauf hinzuweisen, dass der ASJS 
bereits mit Beschlüssen vom 30.10.2014 dem Finanzausschuss und letztendlich der 
Stadtvertretung Vorschläge unterbereitete, den Institutionen auf der Grundlage 
entsprechender Anträge für das Haushaltsjahr 2015 Zuschüsse zu gewähren und die 
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entsprechenden Mittel im Haushalt 2015 zur Verfügung zu stellen. Das Volumen 
betrug insgesamt 13.000,00 €. 
 
Im Einzelnen waren dies für 

- die Schuldnerberatung   1.000,00 € 
- die Frauenberatungsstelle   4.500,00 € 
- die Ev. Familienbildungsstätte  1.000,00 € 
- die Alkohol- und Drogenberatung  3.250,00 € (mit Sperrvermerk) 
- eine Sucht- und Drogenberatung  3.250,00 € 

 
 
Gemäß einer Empfehlung des Finanzausschusses stellte die Stadtvertretung  mit 
Beschluss vom 15.12.2014 zur Förderung der Wohlfahrtshilfe aber nur Mittel in Höhe 
von insgesamt 10.000,00  € zur Verfügung, die nach Maßgabe des ASJS zu verteilen 
sind. 
 
Ferner ist zu berücksichtigen, dass bereits ab 01.01.2015 die Südstormarner 
Vereinigung für Sozialarbeit (SVS)  als neuer Träger die Alkohol- und 
Drogenberatung übernommen hat, die aber noch keinen Zuschussantrag gestellt hat, 
so dass eine Entscheidung aufgrund des Trägerwechsels zurückgestellt werden 
sollte. 
 
Darüber hinaus hat die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft - Landesverband 
Schleswig- Holstein e.V. zwischenzeitlich einen Zuschussantrag gestellt. Die Höhe 
wurde nicht beziffert.  
Letztmalig wurde der Gesellschaft in 1991 ein Zuschuss in Höhe von 1.000,00 DM 
gewährt.  
 
Nach Abwägung aller Belange schlägt die Verwaltung vor, Zuschüsse gemäß 
Beschlussvorschlag zu gewähren. 
 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
 
Anlagenverzeichnis: 
 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
 
 
 

 



 
Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.01.2015 
 SR/BeVoSv/133/2015/1 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser: Frau Susanne Born  FB/Aktenzeichen: 5.55.15 
 
 
Kindertagesstätte St. Petri Hand in Hand; hier: 
Investitionskostenzuschuss 
 
Zielsetzung: Erhaltung der Gebäudesubstanz 
   
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS beschließt unter der Voraussetzung, dass im I. 
Nachtragshaushaltsplan 2015 zweckgebundene Haushaltsmittel zur Verfügung 
gestellt werden und die Gesamtfinanzierung gesichert ist, der Ev. Luth. 
Kirchengemeinde St. Petri einen Zuschuss zu den Kosten der Erneuerung der 
Bodenbeläge in der Kindertagesstätte „Hand in Hand“ in Höhe von 20 % der 
Investitionskosten, maximal jedoch 4.100,00 € zu gewähren. 
 
 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 19.01.2015 
Bürgermeister Voß am 21.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Mit Datum vom 15.12.2014 hat die Ev.-Luth. Kirchengemeinde zur Mitfinanzierung 
der Maßnahmen „Erneuerung der Bodenbelege und Neuverlegung zweier 
erdverlegter Regenwasserleitungen“ einen Zuschuss in Höhe von aufgerundet 
5.600,00 € beantragt. 
Das vollständige Schreiben sowie die Kostenberechnungen des Architekten sind 
dieser Vorlage beigefügt. 
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Hinsichtlich der Maßnahme „Sanierung zweier erdverlegter Regenwasserleitungen“  
liegt bereits ein Beschluss des  ASJS über einen Zuschuss in Höhe von 20. % von 
6.600,00 €, also 1.320,00 € vor. Die Mittel wurden in das Haushaltsjahr 2015 
übertragen. 
 
Die Gesamtkosten für die Erneuerung der Bodenbeläge belaufen sich auf 20.565,60 
€ (auf die Kostenberechnung wird verwiesen). 
Die Verwaltung schlägt vor, an der bisherigen Praxis festzuhalten und einen 
Zuschuss in Höhe von 20% der Investitionskosten, höchstens jedoch in Höhe von 
4.100,00 € zu gewähren. Dieser Betrag wäre im Rahmen eines Nachtragshaushaltes 
bereitzustellen. 
   
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt: 
-Siehe Text- 
 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
Antrag und Kostenberechnungen 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
Entfällt  
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Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 21.01.2015 
 SR/BeVoSr/205/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser: Susanne Born  FB/Aktenzeichen: 5.55.30 
 
 
Kindertagesstätte der AWO "Die Wilde 13"; hier: 
Verlängerung der Öffnungszeiten 
 
Zielsetzung: Ausweitung des Angebotes 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS stimmt der Verlängerung der Betreuungszeit in der Waldgruppe von  
12.00 Uhr auf 14.00 Uhr und der Verlängerung der Betreuungszeit in der 
Regelgruppe von 12.00 Uhr auf 17.00 Uhr in der Kindertagesstätte „Die Wilde 
13“ mit der Maßgabe zu, dass der Betriebskostenzuschuss nicht erhöht wird. 
Eine entsprechende Nebenabrede zur Finanzierungsvereinbarung ist  zu 
treffen. 
   
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 19.01.2015 
Bürgermeister Voß am 21.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
 
Die AWO Schleswig Holstein gGmbH hat mit Schreiben vom 12.11.2014 ihre Absicht 
mitgeteilt, die Betreuungszeiten den sich aus einer Elternbefragung und  der 
Auswertung der Anmeldesituation ergebenden Bedarfen anzupassen. Demnach soll 
ab 01.08.2015 die Öffnungszeit der Waldgruppe von bisher 12.00 Uhr auf 14.00 Uhr 
verlängert und die Vormittagsregelgruppe  zu einer Ganztagsregelgruppe von bisher  
8.00 Uhr  – 12.00 Uhr auf 8.00 Uhr – 17.00 Uhr erweitert werden. Die AWO bittet die 
Stadt Ratzeburg um Zustimmung und Zahlung des sich daraus ergebenden erhöhten 
Betriebskostenzuschusses. 
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Gem. der geschlossenen Finanzierungsvereinbarungen ist der 
Betriebskostenzuschuss je Betreuungsstunde und tatsächlicher Belegung zu zahlen. 
Er würde sich aufgrund der Verlängerung der Öffnungszeiten um  45.162,00 € 
jährlich von bisher 233.290,20 € auf dann 278.452,20 € erhöhen. 
Für das Jahr 2015 ergäbe sich eine anteilige Erhöhung von 18.817,50 €. 
 
In analoger Handhabung zu bisherigen gleichgelagerten Fällen (Anträge auf 
Verlängerung der Öffnungszeiten von drei Kindertagesstätten im Jahr 2011) und 
insbesondere  unter Berücksichtigung der sehr angespannten Haushaltslage wird 
vorgeschlagen zwar die Erweiterung der Betreuungszeiten zu ermöglichen, eine 
Erhöhung des Betriebskostenzuschusses jedoch auszuschließen. 
Zu berücksichtigen ist hierbei  auch der Gesichtspunkt, dass einige Träger 
beabsichtigen, die Höhe der Betriebskostenzuschüsse neu  zu verhandeln (siehe 
TOP 5.1), wodurch Kostensteigerungen nicht auszuschließen sind. 
  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
- keine - 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
keine 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
entfällt 
 
 

 



 
Beschlussvorlage Stadt Ratzeburg Stadt Ratzeburg 2013 – 2018 
 Datum: 13.01.2015 
 SR/BeVoSr/203/2015 
 
Gremium Datum Behandlung 
Ausschuss für Schule, Jugend und 
Sport 

05.02.2015 Ö 

 
 
Verfasser: Susanne Born  FB/Aktenzeichen: 52.24.70/13 
 
 
Besetzung der Jury für die Sportlerehrung 
 
Zielsetzung:    Besetzung der Jury gemäß Konzeption 
 
 
 
 
 Beschlussvorschlag: 
 
Der ASJS beschließt Frau/Herrn__________________________________ 
als weiteres stimmberechtigtes Mitglied für die Jury Sportlerehrung zu 
benennen. 
 
 
 
 
 

___________________    __________________     
      Bürgermeister          Verfasser 

 
elektronisch unterschrieben und freigegeben durch: 
Eckhard Rickert am 12.01.2015 
Bürgermeister Voß am 13.01.2015 
 

 
Sachverhalt: 
Die Stadt Ratzeburg ehrt jährlich die hervorragenden Leistungen verdienter 
Sportler/innen und eine Persönlichkeit aus dem sportlichen Ehrenamt des jeweiligen 
Vorjahres. 
Die dazu notwendigen Entscheidungen trifft die zu diesem Zweck eingesetzte Jury. 
Sie besteht aus den folgenden stimmberechtigten Mitgliedern: 
 
- der/die Vorsitzende des ASJS 
- der/die stellvertretende Vorsitzende des ASJS 
- ein weiteres Mitglied oder stellvertretendes Mitglied des ASJS 
- ein Vertreter des Sponsors 
- von der Verwaltung die Leitung des zuständigen Fachbereiches. 
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Es ist eine Nachfolge für  die aus den Gremien der Stadt Ratzeburg ausgeschiedene 
Frau Ratsherrin Fabinski als weiteres Mitglied zu benennen.  
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende 
Auswirkungen auf den Haushalt:  
 
-keine- 
 
 
Anlagenverzeichnis: 
-entfällt - 
 
 
 
mitgezeichnet haben: 
-entfällt - 
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